
Begriindung 

zun Bebauungsplan Nr. 16 "Gebiet Rumor-

straße" - Stadt Bockum-Hövel - 

(Bebauungsplanverfahren nach BBauG. § 8) 

1. Planentwicklung Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungs-

planes war unbedingt erforderlich, da ein 

unfaugreicher Bedarf an Eigenheinen vor-

liegt, der nach den rechtsLräftigen Be-

bauungsplan Nr. 13 nicht abgedeckt werdcn 

konnte. Der Rat der Stadt liockum-Hövel hat 

daher in der Sitzung QM 20.3.1969 be-

schlossen, eine Teilflächc des Bebauungs-

planes Nr. 13 aufzuheben und dafür den 

neuen Bebauungsplan Nr. 16 aufzustellen. 

Der vorliegende Bebauungsplan soll die 

Grundlage für eine gezielte Eigenheinbe-

bauung bilden. Die Deckung des Eigenheim-

bedarfes der Stadt Bochum-Hövel ist 

äußerst wünschenswert und unerläßlich. 

1m übrigen entspricht der Bebauungsplan, 

der in Abstimmung mit dem Bebauungsplan 

Nr. 13 und den neu zu schaffenden Stadt-

zentrum entwickelt wurde, den landes-

planerischeu Gesichtspunkten und den Ge-

gebenheiten des. Flächennutzungsplanes der 

Stadt Bochum-MA-el,  
Das  ea.  5 ha große Gelände sieht in 

wesentlichen 2-goschossige Eigenheime vor. 

Im Anschluß an den Bebauungsplan Nr. 13 

wurde eine Umplanung für 4- bis S-ge-

sehossige Miethäuser vorgcnonnen. 

Gleichzeitig wurde ein Kindergarten 

thir das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes 

Nr. 13 und 16 eingeplant. 
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2. Maßnahmen zur Ordnung 
des Grund und Bodens Zur Ordnungsgemäßen Ausweisung der 

Bauflächen und Schaffung bebau-

barer Grundstücke sind in Sinne des 

Bundesbaugesetzes Bodonordnungsnafl-
nahmen zu treffen. Diese regeln 

sich im einzelnen nach den §§ 45  If.  
BBauG. 

Evtl. Enteignungsmaßnahmen richten 

sich nach den §§ 85  If,,  Die im 

Bebauungsplan ausgewiesenen Er-

schließungsstraßen und Verbindungs-

wog° befinden sich zum größten Teil 

im Eigentum der Stadt oder werden 

bei Bedarf in das Eigentum der Stadt 

überführt. 

Der Ausbau und die Unterhaltung der 

Erschließungsanlagen richten sich 

nach den §§ 123 ff. BBauG. 

Die überschläglich ermittelten Er-

schließungskosten belaufen sich auf  
ca.  272.000,-- DM. 

Die Aufschließung erfolgt mit der 

fortschreitenden Bebauung, je nach 

Bedarf. 

Als Erschließungsträger bedient sich 

die Stadt Bochum-Hövel der \Vest-

fälisch-Lippischen Heimstätte GmbH., 

Treuhandstelle für Wohnungs- und 

Kleinsiedlungswcsen, Dortmund-Börde, 

Willem-van-Vioten-Str. 48, 

3. Zustimmung der Stadt 	Nachdem der Planverfasser den Be-

bauungsplanentwurf eingehend er-

läuterte, stimmte der Rat der Stadt 

Bockum-Hövel in der Sitzung am 

28.3.1969 dem Bcbauungsplanentwurf 

(Plau-Nr. 23125 vom 25.3.19GO) zu. 

Die besondere Nutzung der Grund-

stücke ist im Textteil zum Be-

bauungsplan festgelegt. 
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Bürg meister\e,'2 

-3  

Planverfasser Planverfasser ist die Westfälisch-

Lippische Heimstätte Gm1JI0 Treu-

handestelle fär Wohnungs- und 

Kleinsiedlungswesen, Dortmund-Hörde, 

Willem-van-Vloten-Str. 48. 

Aufgestellt und beschlossen durch den Rat der Stadt 
Bockum-Hüvel in der Sitzung am 28. März 	1069. 

Bockum-liövel, den 28. März 	1969 

Ratsmitglicd 

Öffentlich ausgelegt vom 11. Aug. 1969 bis 

einschl. 11. Sept. 	1969. 

Bochum-Hövel, den 

Der Stadtdirektor 

15. September 1969 
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